SR Baden-Wirttemberg
R Regierungsprasidium
SR Stuttgart

Bekanntmachung liber die Anerkennung einer Stiftung

Das Regierungsprasidium Stuttgart hat mit Verfligung vom 02.10.2025 die "Quelle
Hegendorfer Stiftung" mit Sitz in Bondorf als rechtsfahige Stiftung des burgerlichen
Rechts anerkannt.

Es handelt sich um eine Familienstiftung gem. § 13 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes fir
Baden-Wirttemberg.

Hinweis:
GemanR 8 16 des Stiftungsgesetzes Baden-Wirttemberg vom 4. Oktober 1977 wird die
Anerkennung der Stiftung auch im Staatsanzeiger bekanntgemacht.



	Bekanntmachung über die Anerkennung einer Stiftung

